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Die Aufgabenbeschreibung in § Sozial-
gesetzbuch VII (SGB VII) vereint die Be-
reiche Prävention, Rehabilitation und Ent-
schädigung im Verantwortungsbereich 
des Unfallversicherungsträgers und er-
möglicht damit ein erfolgreiches Handeln 
in einem offenen Gestaltungsspielraum. 
Für den Bereich der Rehabilitation soll 
sich dieser an den Zielvorstellungen einer 
ganzheitlichen, zügigen und möglichst 
nahtlosen Durchführung der Rehabilitati-
on ausrichten.

Steuerung der Heilverfahren

Die Unfallversicherungsträger steuern im 
Einzelfall Art, Umfang und Durchführung 
der Rehabilitation (§26 Abs.  SGB VII), 
und zwar unter Mitwirkung der Ärzte auf 
der Grundlage des Vertrags Ärzte/Unfall-
versicherungsträger. Dessen Regelungen 
sehen ein umfassendes Berichts- und In-
formationswesen vor. Dieses allein reicht 
für die Steuerung und Überwachung des 
Heilverfahrens jedoch nicht aus. Vielmehr 
ist eine aktive Rolle des Unfallversiche-
rungsträgers im Sinne eines Agierens ge-
fordert, die über typisch verwaltende Tä-
tigkeiten hinausgeht und Elemente der 
Kommunikation aufgreift.

  Untersuchungen in der eigenen Ver-
waltung zeigten, dass die Effektivität des 
berufsgenossenschaftlichen Heilverfah-
rens durch verwaltungsinterne Schnittstel-
len gestört sein kann. Ebenso wurde festge-
stellt, dass Schnittstellen beim Übergang 
von Reha-Phasen zu vermeidbaren Verzö-

gerungen führen. Dies verlangte ein Kon-
zept, das darauf ausgerichtet ist, die Erfor-
dernisse der Rehabilitation sowohl aus 
Sicht der Leistungserbringer als auch der 
Leistungsempfänger zu bündeln und zu 
optimieren mit dem Ziel,

F unnötige Arbeitsunfähigkeitszeiten zu 
vermeiden

F Komplikationen im Heilverfahren vor-
zubeugen

F alte Arbeitsplätze zu erhalten
F Renten zu vermeiden

Reha-Management ist ein solches Konzept, 
in dem Reha-Verläufe auf der Grundlage 
einer gemeinsamen Zielvereinbarung zwi-
schen den Reha-Beteiligten geplant, ge-
steuert und überwacht werden.

Reha-Management

Organisatorische Ausgestaltung

Zur Realisierung dieses von der Bau-Be-
rufsgenossenschaft Hannover entwickel-
ten Modells müssen Aufbau- und Ablau-
forganisation innerhalb einer Verwaltung 
geändert bzw. angepasst werden. Das Kon-
zept geht von einer umfassenden Verant-
wortung des Sachbearbeiters (Back-Office) 
aus, die nicht auf Teilbereiche der Rehabili-
tation beschränkt ist und somit hohe Fach-
kompetenz sowie Handlungsvollmachten 
erfordert.

Weiterhin verlangt das Bewusstsein, 
als moderner Dienstleister vor Ort auf-

treten zu wollen, fachkompetente Mitar-
beiter im Außendienst (Front-Office), die 
den Unfallsachbearbeiter unterstützen. 
Diese sind der berufliche Reha-Berater 
(ehemals Berufshelfer) sowie der medizi-
nische Reha-Berater, dessen Stelle neu ge-
schaffen wurde.

Eine große organisatorische Verände-
rung bestand in der Auflösung der Be-
rufshilfe als eigenständigem Arbeitsbe-
reich und der Integration der Berufshel-
fer in die vorhandenen Unfallabschnitte. 
Mit der Überwindung einer verwaltungs-
internen Schnittstelle wurden der Verwal-
tungsaufwand minimiert und die Verfah-
ren beschleunigt. Im Übrigen haben die 
organisatorischen Neuerungen – hier 
mit Blick auf die neue Stelle eines medizi-
nischen Reha-Beraters – nicht zwangsläu-
fig eine Peronalaufstockung zur Folge, da 
durch den relativ hohen Aufwand durch 
das Tätigwerden vor Ort Effekte erzielt 
werden, die sich später an anderer Stelle 
auswirken.

Inhaltliche Ausgestaltung

Das Reha-Management mit seinem um-
fassenden Ansatz beinhaltet eine Untertei-
lung in ein standardisiertes und ein beson-
deres Reha-Management.

Standardisiertes  
Reha-Management
Von ihm werden diejenigen Fälle er-
fasst, die der Sachbearbeiter – quasi vom 
Schreibtisch aus – mit den ihm zur Verfü-
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Zusammenfassung
Störungen und Komplikationen im Heilver-
fahren können auch durch nichtmedizini-
sche Faktoren beeinflusst werden. Reha-
Management ist ein Konzept, welches zu 
deren Vermeidung beitragen kann. Die im 
Modell der Bau-BG Hannover entwickelte 
inhaltliche und organisatorische Ausgestal-
tung von Reha-Management wird darge-
stellt, darüber hinaus werden die Effekte 
angesprochen, die durch ein konzeptionier-
tes Verfahren zu erzielen sind.

Schlüsselwörter
Komplikationen im Heilverfahren ·  
Reha-Management · Organisatorische Aus-
gestaltung · Konzeptioniertes Verfahren

Model for management of  
rehabilitation developed by the 
liability insurance association for 
employers in the building  
industry in Hanover

Abstract
Failures and complications of attempted cur-
ative treatments can also be influenced by 
nonmedical factors. Management of reha-
bilitation is a concept that can make it possi-
ble to avoid them. The content and adminis-
trative organization of the model of rehabili-
tation management developed by the build-
ing industry’s employers’ liability insurance 
association in Hanover is presented, and 
the results that can be achieved with such a 
structured procedure are discussed.

Keywords
Complications of medical treatment · Man-
agement of rehabilitation · Administration 
organization · Structured procedure

Fallgruppe 3
Steuerung und Überwachung der Heil-
verfahren werden zunehmend mit dv-ge-
stützter Hilfe durchgeführt. Der Sachbear-
beiter wird dadurch unterstützt, dass an-
hand eines Diagnoseschlüssels in Form 
von Tabellen Regelbehandlungsverläufe 
auf der Grundlage von Expertenwissen 
hinterlegt sind. Diese ermöglichen eine 
Einordnung des Falls in das standardisier-
te Reha-Management, so lange die hinter-
legten Endtermine für den Fall nicht über-
schritten werden. Bei Überschreiten die-
ser Termine wird der Fall durch das be-
sondere Reha-Management aufgegriffen, 
wobei sämtliche Maßnahmen auf das 
Ziel „Eintritt der Arbeitsfähigkeit“ ausge-
richtet sind.

Nach bisherigen Erfahrungen tritt Ar-
beitsfähigkeit in der Regel im Rahmen 
der Regelverläufe ein. In den übrigen Fäl-
len bestimmen oftmals Umstände die an-
dauernde Arbeitsunfähigkeit, deren Ursa-
chen außerhalb des Arbeitsunfalls zu su-
chen sind.

Durch aktive Beteiligung der Reha-Ma-
nager können gute Lösungen für alle Reha-
Beteiligten erarbeitet werden.

Reha-Plan

Die in den Fallgruppen –3 beschriebe-
nen Verfahren sehen Zielvereinbarungen 
vor, die zwischen den am Reha-Verfahren 
Beteiligten getroffen werden. In der prak-
tischen Umsetzung ist diese Zielvereinba-
rung der Reha-Plan (. Tabelle 1).

Der eigens entwickelte Vordruck soll öko-
nomischen Gesichtspunkten Rechnung tra-
gen: Er ist darauf ausgerichtet, dass die Zie-
le ergebnisorientiert festgehalten werden – 
in der Regel reicht dies aus. Weiterhin wird 
angestrebt, dass der Reha-Plan zeitnah 
zum Beratungsgespräch vor Ort geschrie-
ben, gedruckt und ausgehändigt wird. An-
fängliche Bedenken, dass die Unterschrift 
ein kritischer Punkt sein könnte, haben 
sich in der Praxis nicht bestätigt, weil Ko-
operation und Kommunikation den Reha-
Plan bestimmen: Er ist das Ergebnis eines 
gemeinsamen Gesprächs vor Ort.

Fazit

Seit 1.7.2002 wird das zuvor beschriebe-
ne Reha-Management in den 3 Bezirks-

gung stehenden technischen Hilfen pla-
nen und steuern kann.

Besonderes Reha-Management
Ihm werden – auf der Grundlage von 3 
Fallgruppen – Fälle zugeteilt, für welche 
die Handlungsmöglichkeiten des standar-
disierten Reha-Managements nicht aus-
reichen:

Fallgruppe 1
Ihr werden diejenigen Fälle zugeordnet, 
bei denen sofort erkennbar ist, dass Maß-
nahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
erforderlich werden. Von Anbeginn ist 
klar, dass verwaltungsseitig im Hinblick 
auf die Maßnahmen zur Rehabilitation 
und deren Abstimmung ein hoher Mitte-
leinsatz erforderlich wird. Schnittstellen, 
die sich störend auf den Rehabilitations-
verlauf auswirken können, werden durch 
Kommunikation und gegenseitige Infor-
mation durch Festlegung und Fortschrei-
bung der Reha-Ziele vermieden. Dies ge-
schieht in einem abgestuften Verfahren, 
welches zunächst darauf ausgerichtet ist, 
die genaue Tätigkeit des Versicherten zu 
erfassen. Anschließend werden Tätigkeit 
und Unfallfolgen miteinander abgegli-
chen. In aller Regel wird der behandeln-
de Arzt bereits an dieser Stelle in die Über-
legungen zur beruflichen Wiedereinglie-
derung mit einbezogen, sodass er – abge-
sehen vom Erhalt dieser wichtigen Infor-
mationen bereits zu diesem Zeitpunkt – 
auch sein Behandlungsziel entsprechend 
ausrichten kann.

Fallgruppe 2
In einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Fällen kann von Anbeginn an eine konkre-
te Aussage zur Notwendigkeit von Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht ge-
macht werden. Lässt der Reha-Verlauf je-
doch vermuten, dass Probleme bei der be-
ruflichen Wiedereingliederung auftreten 
können, läuft auch hier das besondere 
Reha-Management an.

Gerade in dieser Fallgruppe wird an-
gestrebt, den Arbeitgeber frühzeitig in 
das Reha-Verfahren einzubeziehen, weil 
wegen fehlender Planungssicherheit ein 
Verlust des Arbeitsplatzes drohen könn-
te. Diese Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung des alten Arbeitsplatzes wirken sich 
auf den Reha-Verlauf positiv aus.
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verwaltungen der Bau-Berufsgenossen-
schaft Hannover umgesetzt. Es ist festzu-
stellen:

1. Die Versicherten erhalten eine Per-
spektive für ihre Rehabilitation. Sie 
werden auf diese Weise mobilisiert; 
sie beschäftigen sich aktiv mit ihrer 
Wiedereingliederung. Eine Lösung 
vom Erwerbsleben tritt nicht ein.

Tabelle 1

Von der Bau-BG entwickelter Reha-Plan

Reha-Plan

Stand

Ziel dieser Vereinbarung ist die Planung und Koordinierung aller Maßnahmen der  
medizinisch-beruflichen Wiedereingliederung zur Erreichung eines optimalen Rehabilita-
tionsergebnisses. Bei Änderung der Verhältnisse ist der Reha-Plan fortzuschreiben.

Aktenzeichen:

Name:

Geburtsdatum: Unfalltag:

Beruf/Tätigkeit

Diagnose/n:

Wird der Versicherte seine bisherige Tätigkeit wieder aufnehmen können?

 Ja   Ja, mit folgenden  
Einschränkungen

 Nein

I. Zielvereinbarung:

II. Bisheriger Verlauf und aktueller Status:

III. Geplante Maßnahmen, um das unter I. genannte Ziel zu erreichen:

Art d. Maßnahme: Dauer: Beginn:

1. Wochen

2. Wochen

3. Wochen

4. Wochen

5. Wochen

6. Wochen

Arzt, Versicherter und Berufsgenossenschaft vereinbaren, dass bei Abweichungen von dem 
geplanten Rehabilitationsverlauf die Berufsgenossenschaft unverzüglich unter Angabe der 
Gründe benachrichtigt wird, um eine Fortschreibung des Reha-Planes veranlassen zu  
können.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktpersonen Name Tel. E-Mail

Versicherte/r:

Arzt:

Arzt:

Arzt:

Sachbearbeiter/in BG:

Außendienst BG:

Betrieb:

2. Die Unternehmer begrüßen eine früh-
zeitige Information über die Wieder-
eingliederung. Sie erhalten dadurch 
die erforderliche betriebliche Pla-
nungssicherheit; sie legen in der Re-
gel Wert auf eine Rückkehr ihrer Ar-
beitnehmer.

3. Das Modell wurde den Durchgangsärz-
ten im Bereich des Landesverbands 
Nordwestdeutschland der gewerb-

lichen Berufsgenossenschaften prä-
sentiert und fand große Zustimmung. 
Auch in der Praxis zeigt sich ein hohes 
Maß an Akzeptanz, weil den Verfah-
ren durchgängig das kooperative Ele-
ment zugrunde liegt.

4. Durch Reha-Management optimiert 
die Bau-Berufsgenossenschaft die Re-
habilitation und erfüllt damit ihren ge-
setzlichen Auftrag. Mit dem entwickel-
ten Modell wird nicht nur eine Verzah-
nung, sondern eine Verschmelzung 
der Rehabilitationsphasen angestrebt. 
Kostenreduzierungen sind nicht das 
primäre Ziel, wohl aber ein Nebenpro-
dukt dieser Verfahren.
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